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DIN 20000-404:2018-04  Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken – Teil 404: Regeln für die Verwendung 

von Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-4: 2015-11 

DIN 20000-412:2019-06  Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken – Teil 412: Regeln für die Verwendung 

von Mauermörtel nach DIN EN 9982:2017-02 

DIN 18580:2019-06 Baustellenmauermörtel 

 

4 In Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik für die Planung, Bemessung und 

Ausführung von Ergänzungsbauteilen nach EN 845-1:2013+A1:20161, EN 845-2:2013+A1:20162 und 

EN 845-3:2013+A1:20163 ist ein Nachweis gemäß § 16a MBO4 erforderlich. 

 

5 Bei Fasensteinen nach DIN 20000-402:2017-01 darf die Fasenbreite 7 mm nicht überschreiten. Zur 

Verwendung der Fasensteine in tragendem Mauerwerk muss deren planmäßig zu vermörtelnde Aufstandsbreite 

≥ 115 mm, bei Verwendung der Fasensteine für die Vorsatzschale von zweischaligem Mauerwerk ≥ 90 mm 

betragen. Die Aufstandsbreite ist die Steinbreite abzüglich der Fasenbreite(n). 

 
6 Zu DIN 20000-412, Tabelle 3: 

Die Werte der charakteristischen Druckfestigkeit von Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1/NA dürfen für Mauerwerk 

im Dünnbettverfahren nur angesetzt werden, wenn der Dünnbettmörtel nach EN 998-2 auch nachfolgende 

Leistungen aufweist: 

 

Trockenrohdichte ≥ 1.300 kg/m³ 

Größtkorn ≤ 1,0 mm 

Korrigierbarkeitszeit ≥ 7 min 

Verarbeitbarkeitszeit ≥ 4 h 

____________ 
1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 845-1:2016-12. 
2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 845-2:2016-12. 
3 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 845-3:2016-12. 
4 nach Landesrecht 

 

 

 
Anlage A 1.2.6/2 

 

Zu DIN EN 1996-1-2 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-2/NA 

 

Für spezielle Ausbildungen (z. B. Anschlüsse, Fugen etc.) sind die Anwendungsregeln nach DIN 4102-4:2016-05 

zu beachten, sofern der Eurocode dazu keine Angaben enthält. 

 

 

 

Anlage A 1.2.6/3 

 

Zu DIN 1053-4 

 

Bei Anwendung der technischen Regel sind zusätzlich DIN EN 1996-1-1/NA/A1:2014-03, 

DIN EN 1996-1-1/NA/A2:2015-01, DIN EN 1996-3/NA/A1:2014-03 und DIN EN 1996-3/NA/A2:2015-01 sowie die 

Anlage A 1.2.6/1 zu beachten. 

 

Für die brandschutztechnische Bemessung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen von 

DIN EN 1996-1-2:2011-04 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06 für das entsprechende nicht vor-

gefertigte Mauerwerk, wobei für die Klassifizierung Brandwand (Kriterium REI-M und EI-M) zusätzlich Folgendes 

gilt: 

 

Sofern das Mauerwerk nicht aus raumbreiten Mauertafeln ausgeführt wird, sind vertikale Stoßfugen in Wandebene 

wie folgt auszubilden.  

 

In den Einzeltafeln ist werkseitig in den Drittelspunkten und in halber Wandhöhe eine Schlaufenbewehrung aus 

Betonstahl  6 mm – wie im Bild dargestellt – in den Lagerfugen so anzuordnen, dass die Schlaufen nach dem 

Versetzen der Mauertafeln in der Stoßfuge übereinander greifen. Durch die so gebildeten Bewehrungsringe ist von 
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oben ein Betonstabstahl  8 mm zu stecken. Die Anforderungen von Abschnitt 8.2.1 der Norm sind zu beachten. 

Anschließend ist die Fuge hohlraumfrei mit Mörtel nach Abschnitt 5.3.3 der Norm zu verfüllen. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Vertikale Stoßfuge in Wandebene bei Brandwänden 

 
 

Anlage A 1.2.7/1 

 

Zu DIN 18008-1 

 

1 In Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik für die Planung, Bemessung und 

Ausführung von geklebten Glaskonstruktionen unter Verwendung von Bauprodukten mit einer ETA nach ETAG 002 

oder EAD 090035-00-0404 ist ein Nachweis gemäß § 16a MBO1 erforderlich. 

 
2 Bei der Planung, Bemessung und Ausführung von Glaskonstruktionen in Fenstern und Außentüren sind die 

Bestimmungen von DIN 18008-1:2020-05, DIN 18008-2:2020-05 und/oder DIN 18008-4:2013-07 zu beachten. 

____________ 
1 nach Landesrecht 

 

 

Anlage A 1.2.7/2 

 

Zu DIN 18008-1 
 
1 zu Anhang B.2 
Alternativ zu den Regelungen von Anhang B.2 können die Bauwerksanforderungen im Hinblick auf die 
Resttragfähigkeit durch ein Verbund-Sicherheitsglas (VSG) nach EN 14449:20051 mit nachfolgend beschriebenen 
Eigenschaften gewährleistet werden: 

◼ das VSG muss mindestens die Einstufung 2(B)2 gemäß DIN EN 12600:2003-04 aufweisen 

◼ die Zwischenschicht muss aus Polyvinyl-Butyral (PVB-Folie) mit folgenden Eigenschaften bestehen: 

◼ Reißfestigkeit: > 20 N/mm 

◼ Bruchdehnung: > 250 %. 

(Prüfung nach DIN EN ISO 527-3:2003-07; Prüfgeschwindigkeit: 50 mm/min, Prüftemperatur: 23 °C.) 

◼ Bei beschichteten Gläsern muss die Beschichtung auf der von der PVB-Folie abgewandten Seite erfolgen. 

 
2 Glasprodukte nach EN 12150-23 und EN 14179-22 müssen das in DIN EN 12150-1:2019-08 für 
Testscheiben definierte Bruchbild für jede hergestellte Bauteilgröße aufweisen. 
 
3 Glasprodukte nach EN 1863-24 müssen ab einer Bauteilgröße von 1.000 mm x 1.500 mm ein Bruchbild 
aufweisen, bei dem der Flächenanteil an Bruchstücken unkritischer Größe mehr als vier Fünftel der Gesamtfläche 
beträgt. Die Prüfung des Bruchbilds ist dabei in Anlehnung an DIN EN 1863-1:2012-02, Abschnitt 8 durchzuführen. 
Als Bruchstücke unkritischer Größe dürfen alle Bruchstücke betrachtet werden, denen ein Kreis von 120 mm 
Durchmesser einbeschrieben werden kann. 
___________ 
1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14449:2005-07. 
2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14179-2:2005-08. 

3 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12150-2:2005-01.  
4 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1863-2:2005-01.  
 
 

Anlage A 1.2.7/3 

 

Zu DIN 18008-2 

 

1 Die Vorgaben von DIN 18008-2 zur Verwendung von VSG brauchen nicht angewendet werden für: 

◼ verglaste Dachausstiege in Dachräumen mit einer lichten Glasfläche (Rahmen-Innenmaß) von bis zu 0,4 m², 

◼ Verglasungen von Kulturgewächshäusern/Produktionsgewächshäusern. 

 

≥ 750 ≥ 750 
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